
Die Waldfunktion „Wasser“ 
 
Die nachhaltige Bereitstellung von Trink- und Brauchwasser sowie der Hochwasserschutz 
zählen zu den wichtigsten Aufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge für den Menschen. Der 
Wald in unserer Region spielt dabei eine bedeutende Rolle. 
 
Beim Versickern in den Waldboden wird das Regenwasser gereinigt, hier 
zwischengespeichert und relativ gleichmäßig wieder abgegeben. Der Waldboden verzögert 
durch seine raue Oberfläche bei Starkniederschlägen den oberflächennahen Abfluss und durch 
seine Schattenwirkung die Schneeschmelze. Beides verringert die Hochwassergefahr und 
fördert die Grundwasserneubildung. Die Waldbäume und Sträucher vermindern bei 
Überflutungen die Fließgeschwindigkeit des Wassers. Mitgeführtes Treibgut kann sich 
ablagern und der Boden wird nicht so leicht erodiert.  
 
Mit der Waldbewirtschaftung werden im Vergleich zu anderen großflächigen 
Bodennutzungsformen die niedrigsten Schadstoffbelastungen des abfließenden Wassers 
verursacht. Grund hierfür ist die Boden schonende Wirtschaftsform sowie der weitgehende 
Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel. 
 
In der Waldfunktionenkartierung werden einerseits gesetzlich vorgegebene Schutzfunktionen, 
wie Wasserschutzgebiete, die zum Schutz der öffentlichen Wasserversorgung ausgewiesen 
sind, erfasst. Andererseits bestehen Heilquellenschutzgebiete und Überschwemmungsgebiete 
nach dem Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit dem Sächsischen Wassergesetz sowie 
Wasserschutzwälder nach dem Sächsischen Waldgesetz.  
 
Aber auch außerhalb dieser Schutz- bzw. Sondergebiete erfüllt der Wald bedeutende 
Wasserschutzfunktionen und sorgt für einen ausgeglichenen Landschaftswasserhaushalt. Im 
Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge spielt der Hochwasserschutz eine große Rolle.  
Als Wälder mit besonderer Hochwasserschutzfunktion wurden Waldflächen der oberen und 
mittleren Gebirgslagen kartiert, die so bewirtschaftet werden sollen, dass sie das Wasser bei 
Starkniederschlägen oder Schneeschmelzen möglichst lange zurückhalten können. Außerdem 
werden Waldflächen im Einzugsbereich von Wildbächen erfasst. 
 
Was ist bei der Waldbewirtschaftung zu beachten? 
 
Bei gesetzlich ausgewiesenen Schutzgebieten sind die jeweiligen Schutzbestimmungen zu 
berücksichtigen. Meist handelt es sich um Verbote, Nutzungsbeschränkungen, Auflagen oder 
Bewirtschaftungsvorschriften.  
 
Die Wälder sind gezielt so zu bewirtschaften, dass der Trink- und Brauchwasserschutz 
gewährleistet und die Hochwassergefahr möglichst gering ist. Die betroffenen Waldflächen 
sollen dauerhaft bestockt bleiben. Das bedeutet den weitgehenden Verzicht auf Kahlschläge. 
Naturnahe Mischbestände mit einem stufigen Bestandesaufbau gewährleisten diese 
Ansprüche am besten. Besonders an Fließgewässern sind standortsgerechte Baumarten, wie 
Gemeine Esche und Schwarz-Erle, von größter Bedeutung. Diese halten Hochwässern stand 
und mildern vor allem die Erosionswirkung der Flut.  
 
Für die Wasserqualität in Trinkwassereinzugsgebieten sind hohe Rohhumusauflagen 
nachteilig. Abgesehen von höheren Gebirgslagen und recht nährstoffarmen Standorten 
können mit entsprechender Baumartenwahl und Waldpflege günstigere Humusformen 
erhalten bleiben bzw. entstehen.  



 
Zum Schutz des Trinkwassers sollte auf den Einsatz von Pflanzenschutzmittel verzichtet 
werden. Schutzstreifen entlang von Gewässern sind unbedingt zu respektieren. Eine Gefahr 
für die Wasserqualität besteht außerdem, wenn Schwermetalle oder Aluminium aufgrund zu 
niedriger pH-Werte aus dem Boden „ausgewaschen“ werden. Das einzige Mittel, um dies zu 
verhindern, ist die Bodenschutzkalkung in unseren Wäldern. 
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